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Eine religiöse Institution wie die 
Kirche, die mit hohem mora-

lischen Anspruch auftrete, und das 
gerade im Bereich der Sexualität, 
dürfe sich nicht wundern, wenn sie 
angesichts sexueller Verfehlungen 
innerhalb ihrer eigenen Reihen im 
besonderen Maße zur Angriffsfläche 
werde. Es sei unfassbar, wenn ein 
Priester sich eines solchen Vergehens 
schuldig mache. Mit diesen Worten 
ordnet der im Umgang mit Pries-
tern in Krisensituationen beruflich 
befasste katholische Pastoralpsycho-
loge Wunibald Müller den Kindes-

missbrauch durch Seelsorger in den 
großen Kontext der körperlich-seeli-
schen Gewalt gegen die Kleinen ein1.

Wie nie zuvor ist die römisch-
katholische Kirche während der ver-
gangenen Monate in die Schlagzeilen 
geraten, weil in ihren Reihen Priester 
ihren seelsorglichen Dienst versehen, 
die sich im Rahmen der pastoralen 
Tätigkeit an Kindern sexuell verge-
hen bzw. vergangen haben. In den 
Vereinigten Staaten von Nordame-
rika stehen diesbezüglich sogar Hun-
derte von Priestern und Ordensleu-
ten in der Kritik und müssen sich auf 

Untersuchungen bzw. Strafverfahren 
einstellen; bis hin zum Bischofsrück-
tritt wirken sich derartige Vorgänge 
aus.

Die Dringlichkeit dieser Pro-
blematik ist schlaglichtartig daran 
ablesbar, dass Papst Johannes Paul 
II. seinen tiefen Schmerz über diese 
Gewaltanwendung unmittelbar nach 
Bekanntwerden der Vorwürfe zum 
Ausdruck gebracht und die Täter in 
eindringlichen Worten verurteilt hat. 
Im Gefolge einer ersten Einsicht in 
die Ausmaße des Skandals bestellte 
er die amerikanischen Kardinäle 
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Sexueller Missbrauch
von Kindern

Ein Verstoß gegen die christliche Tradition des Kinderschutzes

Von Hubertus Lutterbach
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umgehend zum Gespräch nach Rom 
ein (23. – 24. April 2002), um mit 
ihnen ein hartes Vorgehen gegenüber 
den Tätern abzustimmen. Beeindru-
ckend klar liest sich die Rede, die der 
Papst am 23. April 2002 vor seinen 
amerikanischen Mitbrüdern gehalten 
hat. Einige Spitzensätze seien zitiert:

„Der Missbrauch von Kindern 
ist ein schweres Krisensymptom, das 
nicht nur die Kirche, sondern die 
Gesellschaft als Ganze angeht. Es 
handelt sich hier um eine tiefsitzende 
Krise der Sexualmoral, ja sogar der 
menschlichen Beziehungen und ihrer 
Grundsätze. Opfer sind die Familie 
und die Kinder.“ Und weiter heißt 
es mit Blick auf die sexuellen Ver-
fehlungen innerhalb des amerikani-
schen Klerus: „Die Menschen sollen 
wissen, dass es keinen Platz im Pries-
ter- und Ordensstand gibt für die 
Menschen, die Kinder (sexuell) schä-
digen. Sie müssen wissen, dass die 
Bischöfe und Priester der Fülle der 
christlichen Wahrheit hinsichtlich 
der Sexualmoral gänzlich verpflich-
tet sind; eine Wahrheit, die ebenso 
entscheidend ist für die Erneuerung 
der Priesterschaft wie für die Erneu-
erung von Ehe und Familienleben.“2 
Unterstreichend formuliert das 
Abschlusscommuniqué des Papstes 
und der US-Kardinäle: „Der sexuelle 
Missbrauch von Kindern wird von 
der Gesellschaft zu Recht als Verbre-
chen angesehen und ist eine schreck-
liche Sünde in den Augen Gottes, 
allzumal wenn sie von Priestern und 
Ordensleuten begangen wird, deren 
Berufung darin besteht, vor Gott 
und den Menschen heilig zu leben.“3

Bemerkenswerterweise bleibt 
das Augenmerk der im April 2002 
in Rom Versammelten ebenso wie 
das Echo der Medien vornehm-
lich auf die je aktuellen Fälle des 
Kindesmissbrauchs konzentriert, 
ohne einmal mit historischer Blick-
richtung danach zu fragen, welche 
Rolle der Schutz der Kinder vor 
sexueller Gewalt eigentlich in den 
vergangenen Jahrhunderten gespielt 
hat. Diese Perspektive, die auch 
der Versammlung der nordameri-
kanischen Bischöfe vom Juni 2002 

abgeht, ist deshalb entscheidend, 
weil der Schutz der Kinder vor sexu-
ellen Übergriffen rückblickend als 
eine der großen humanisierenden 
Leistungen des Christentums zu 
bewerten ist. Mit anderen Worten: 
Der gesellschaftliche Konsens 
darüber, dass Kindern gegenüber 
grundsätzlich keine sexuelle Gewalt 
angewendet werden darf, wurzelt 
in den Anfängen des Christentums. 
Insofern wirkt sich der Glaubwür-
digkeitsverlust für das Christentum 
umso gravierender aus, wenn Chris-
ten oder sogar engste Mitarbeiter 
der Kirche diese im Folgenden 
skizzenartig zu erinnernde Tradition 
missachten. – Somit ist einleitend 
zu fragen, wie man den sexuellen 
Verkehr mit Kindern sowohl im 
Alten Griechenland als auch im 
Alten Rom bewertete; denn erst vor 
diesem Hintergrund lässt sich in 
einem zweiten Schritt aufweisen und 
verständlich machen, welch zivilisa-
tionsgeschichtlich tiefen Einschnitt 
das christliche Verbot des sexuellen 
Übergriffs auf Kinder bezeichnet.

Sexueller Verkehr mit Kindern
in der Antike

Die aktuelle Rede von der sexuell 
praktizierten Kinderliebe bzw. der 
Päderastie steht in der Gefahr, heu-
tige Plausibilitäten gegenwartsgelei-
tet in die Geschichte zurückzuproji-
zieren. Zur Abwehr dieser Gefahr ist 
mit Blick auf die Antike einleitend 
herauszustellen, dass man im Alten 
Griechenland unter Päderastie 
nicht den sexuellen Kontakt eines 
Erwachsenen mit kleinen Kindern 
verstand; vielmehr konnte sich die 
Knabenliebe eines erwachsenen und 
freien Mannes allein auf einen jungen 
Standesgenossen in der Schlussphase 
von dessen ‚pais‘-Dasein beziehen, 
also auf einen Jungen im Alter zwi-
schen zwölf und 18 Jahren, der sich 
überdies kindergleich noch in sozia-
ler Abhängigkeit befand. Seinerseits 
erwiderte dieser die auch aktiv-
genital zum Ausdruck gebrachte 
Liebe des Älteren, die niemals bis 
zur Penetration gehen durfte, nicht 

durch sexuelle Initiative, sondern 
blieb zumindest idealiter sexuell 
unbeteiligt4, um seine Zuneigung 
stattdessen allein auf die staatsbür-
gerliche Vorbildlichkeit des Älteren 
zu gründen, die er nachzuahmen 
suchte5.

Zum zweiten darf die Päderastie 
nicht einfach mit der hemmungs-
losen Ausübung von Sexualität 
gegenüber Knaben verwechselt 
werden6: „Sexuelle Zügelung war 
zumindest in der Spätklassik das 
ethisch geforderte Ideal. Zuneigung 
und Gleichklang galten zwar auch 
im Rahmen der Ehe bei der Frau-
enliebe als vorbildlich, waren aber 
nicht die wesentliche Voraussetzung. 
Die Knabenliebe dagegen basierte 
auf einer menschlich-sittlichen 
Hinwendung zueinander, die nach 
einer päderastischen Initialphase zu 
lebenslänglicher ‚Philia‘ (Freund-
schaft) führte.“7 Ohne Zweifel 
stand im Hintergrund dieser sexuell 
mitbegründeten Freundschaft eines 
Mannes mit einem Knaben ein hohes 
ethisches Ideal8.

Der bei der sexuellen Männer-
Knaben-Freundschaft wirksame 
„pädagogische Eros“9 führte drit-
tens dazu, dass die Knabenliebe 
im Rahmen der Erziehung junger 
Menschen zu guten Staatsbürgern 
eine entscheidende Rolle spielte; in 
der aristokratischen Gesellschaft 
der Archaik, die noch kein öffent-
liches Schulsystem, sondern allein 
‚Privatlehrer‘ kannte, sollte der 
erwachsene Mann seinem Liebhaber, 
den er zumeist beim Training auf 
dem Sportplatz (Palästra) kennen-
lernte, Verhaltensideale lehren und 
staatsdienliche Wertmaßstäbe mit 
auf den Weg geben10. In eben diesem 
gesellschaftsfördernden Sinne konnte 
die Knabenliebe ebenso zu einem 
wichtigen Motiv der Lyrik aufsteigen 
wie sie ihren ikonographischen Nie-
derschlag im Rahmen antiker Vasen-
bilder fand11.

Viertens verstand man die Hin-
kehr zur Päderastie im Alten Grie-
chenland – anders als heute – nicht 
als Ausdruck einer individuellen 
Veranlagung: „Die Parallelisierung 

(1) Erregter Päderast berührt die Genitalien seines Lieblings. Trinkschale. Um 480 v. Chr. (Oxford).
Quelle: nach Carola Reinsberg: Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, 2. Auflage, München 1993, 166, Abbildung 89
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von ehelicher Liebe und Knabenliebe 
läßt erkennen, daß beide im gesell-
schaftlichen Wertesystem nebenein-
ander rangierten und gleichermaßen 
akzeptiert waren. Die Knabenliebe 
als homoerotische Verhaltensweise 
war keineswegs verpönt oder ein 
Grund, sich zu schämen oder sie 
verborgen zu halten. (...) Die Wahl 
der einen oder anderen Liebe war 
keine Frage einer individuellen Kon-
ditioniertheit, sondern einer gesell-
schaftlichen Konvention, abhängig 
von Alter und Sozialstatus.“12

Da die Bevölkerungsstruktur im 
Alten Griechenland weitaus mehr 
ältere Männer als Knaben zwischen 
12 und 18 Jahren aufwies, mussten 
die Männer richtiggehend um ihre 
jungen Geliebten werben. Zumeist 
suchten sie die Jünglinge durch 
Naturalien oder Geldgeschenke für 
sich zu gewinnen und gegen kon-
kurrierende Bewerber zu behaupten. 
Damit konnte die Knabenliebe in 
eine ethische ‚Grauzone‘ geraten: 
„Die Knabenliebe rückte in gefährli-
che Nähe zur käuflichen Liebe, zur 
Prostitution.“13 Immerhin galt eine 
päderastische Beziehung, bei der es 
dem Älteren allein auf sein sexuelles 
Vergnügen, nicht aber auf die Erzie-
hung des Knaben ankam – im Alten 
Rom war eben das der Regelfall –, 
als „unehrenhaft und als sexueller 
Mißbrauch“14. Erschwerend kam 
hinzu, dass sich eine päderastische 
Beziehung rein äußerlich kaum 
von der Prostitution unterschied, 
trat doch die für sie wesentliche 
Erziehungsabsicht kaum öffentlich 
in Erscheinung15. Überhaupt hatte 
die Prostitution in der antiken Welt 
einen anderen Stellenwert als heute: 
„Ihr Ausmaß und ihr gesellschaft-
licher Stellenwert gingen weit über 
das hinaus, was [heutige und] hiesige 
Verhältnisse mit sich bringen.“16 
Immer wieder gelangten Mädchen 
als Prostituierte zum Einsatz, allzu-
mal wenn sie auf Sklavenmärkten 
aufgekauft oder von ihren Eltern 
ausgesetzt worden waren; ein even-
tueller Waisenstatus konnte die Pros-
titution begünstigen17. Der Althisto-
rikerin Eva Bettina Stumpp zufolge 

sprechen die Quellen davon, „daß 
Eltern ihre Kinder – und das waren 
bei der verbreiteten homosexuellen 
Prostitution durchaus auch Knaben 
– der Prostitution preisgaben oder 
aber an einen Zuhälter verkauften“18. 
Oftmals mögen hier ökonomische 
Zwangslagen der Eltern maßgeblich 
gewesen sein: „Ungelernte Dirnen 
waren für die Verkuppelung ihrer 
Töchter (...) [in der Prostitution] 
sozusagen prädestiniert, weil sie sich 
als Ungelernte sonst wenig Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt ausrechnen, 
wohl aber ihre Schützlinge in das 
Metier einweisen konnten.“19 Wenn 
die römischen Autoren die Prosti-
tution der Kinder bisweilen auf eine 
Stufe mit Landesverrat und Kast-
ration stellen, beziehen sich diese 
Verurteilungen allein auf Freie; Skla-
venknaben und -mädchen hingegen 
versahen ihre Dienste nicht selten 
sogar in eigens für sie eingerichteten 
Knaben- und Mädchenbordellen20. 
Die juristische Reaktion auf derar-
tige Umtriebigkeiten erfolgte „erst in 
der Spätantike“ mit ihrer „christlich 
motivierten Rechtssprechung“, wenn 
kaiserlicherseits zumindest die Weg-
gabe der eigenen Kinder in die Pros-
titution unter Androhung von Strafe 
verboten wurde21.

Das Verbot sexueller Gewalt 
gegenüber Kindern in der Alten 
Kirche

Wenn die Christen seit urkirch-
licher Zeit von jeder Weise des 
sexuellen Übergriffs auf Kinder 
absahen, lassen sich dafür verschie-
dene Begründungen anführen. 
Grundlegend ist auf die Naher-
wartung, die Überzeugung von der 
kurz bevorstehenden Wiederkunft 
Christi, als Konstitutivum der christ-
lichen Geschichte zu verweisen22. 
Angesichts dieser zum Greifen nahe 
geglaubten Wiederkehr des Herrn 
erübrigte sich für die Christen jed-
wede Ausübung der Sexualität um 
der alles entscheidenden Vorberei-
tung auf das Himmelreich willen.

Zweitens führte der durch die 
Naherwartung begründete christli-

che Verzicht auf die Ausübung der 
Sexualität dazu, dass sich die ‚chris-
tianoi‘, also die ‚Anhänger des neuen 
Weges‘, innerhalb der römischen 
Gesellschaft als ‚Kontrastgesell-
schaft‘ verstanden. Peter Brown hat 
den Zusammenhang von „The Body 
and Society“23, also das Verhältnis 
des Christen und seines Körpers 
einerseits und der römischen Gesell-
schaft andererseits eingehend unter-
sucht. Mit Blick auf das römische 
Leben hätten sich die Christen der 
Indienstnahme des Körpers durch 
den heidnischen Staat verweigert. So 
lässt sich aus der Sicht des römischen 
Imperiums formulieren: „Wie die 
Gesellschaft war der Körper dazu 
da, verwaltet, nicht verändert zu 
werden.“24 Von dieser Sicht setzten 
sich die Christen grundsätzlich ab 
– mit weitreichenden Folgen auch 
für den bis dahin selbstverständli-
chen sexuellen Umgang mit Kindern: 
„Sexueller Verzicht konnte den 
Christen dazu führen, den Körper 
zu verwandeln und auf diesem Wege 
mit der unaufdringlichen Disziplin 
des antiken Staates zu brechen.“25 
Vor diesem Hintergrund werden 
auch die Stimmen in der Alten 
Kirche verständlich, die sich ener-
gisch gegen die Verschleppung aus-
gesetzter Kinder aussprechen, um 
diese vor einer in der Antike ansons-
ten wahrscheinlichen Laufbahn im 
Bordell zu bewahren26; nicht zuletzt 
die den ausgesetzten Kindern dro-
hende Sklaverei war häufig Gegen-
stand erregten Protests27, zumal 
die Prostitution als Ausdruck einer 
sexuellen Ausbeutung und Sklave-
rei im Sinne einer Ausbeutung der 
Arbeitsleistung oftmals Hand in 
Hand gingen. In beiden Fällen näm-
lich sah man die Kinder dem „orga-
nisierten Kidnapping durch Räuber, 
Betrüger und besonders durch Pira-
ten“ beinahe sicher ausgeliefert28.

Drittens knüpfte das christ-
liche Ideal der Abkehr von den 
Leidenschaften der Sexualität unter 
anderem an philosophische Über-
zeugungen aus der griechischen Stoa 
an. Während diese philosophische 
Richtung zumindest noch in ihrer 

Anfangszeit die Päderastie geduldet 
hatte29, ließen die Christen die Aus-
übung der Sexualität von Anfang an 
allein innerhalb der Ehe und ledig-
lich um der Fortpflanzung willen zu; 
Paulus verwahrt sich gegen gleichge-
schlechtliches sexuelles Verhalten30 
ebenso wie gegen die Prostitution31, 
ohne dass er den sexuellen Umgang 
mit Kindern in diesem Zusammen-
hang ausdrücklich thematisiert.

Der vierte, alles entscheidende 
Grund für die christliche Missbil-
ligung des sexuellen Verkehrs mit 

Kindern liegt im Hauptgebot der 
Gottes- und Nächstenliebe begrün-
det: Im Anschluss an das von den 
geisttrübenden Leidenschaften freie 
Lebensideal der Stoiker intendierte 
auch das ‚asketische Training‘ der 
altkirchlichen Christen die Ein-
übung in die Gottes- und Nächs-
tenliebe, wie diese sich – einzigartig 
für die damalige Welt – besonders 
in der Sorge um die Schwächsten 
der Gesellschaft zu erkennen geben 
sollte. Maßgeblich liegt die christli-
che Wertschätzung der Kinder darin 

begründet, dass Jesus die Kleinen 
den Erwachsenen als Modell für die 
Gotteskindschaft vor Augen stellt 
(Mt (Matthäus) 18,3 par.). Damit 
erhebt er sie gewissermaßen in einen 
‚heiligen Status‘, den er zudem noch 
dadurch unterstreicht, dass er die 
Kinder als einzige soziale Gruppe 
mit einer ‚Dreifach-Geste‘ aus Hand-
auflegung, Umarmung und Segen 
wertschätzt (Mk (Markus) 10,15-16). 
So spricht Christian Gnilka rückbli-
ckend zu Recht von einer biblisch 
grundgelegten „neuen Wertung des 

(2) Mann umwirbt Knaben mit Fleischgeschenk. Weinmischgefäß. Um 460 v. Chr. (Wien).
Quelle: nach Carola Reinsberg: Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, 2. Auflage, München 1993, 167, Abbildung 90
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Kindseins“32, die sich niemals mit 
sexuellen Kontakten vertrug.

Die christliche Ablehnung von 
Sexualkontakten mit Kindern im 
Mittelalter

In langsamer Abkehr von der 
altkirchlichen Ethik, die das ‚reine 
Herz‘ vor allem durch die über-
zeugte Einhaltung des neutestament-
lichen Liebesgebotes gewährleistet 
sah, verschob sich in frühmittelal-
terlicher Zeit die Plausiblität von der 
ethischen Reinheit hin auf die Sorge 
um die Gewährleistung der – reli-
gionsgeschichtlich urtümlicheren 
– kultischen Reinheit. Angesichts 
dieser im Frühmittelalter erstmals 
während der christlichen Geschichte 
dominant hervortretenden tabube-
ladenen Vorstellung galt fortan, dass 
jedweder sexuelle Kontakt ‚profa-
nierte‘ und im Blick auf die heilige 
Handlung befleckte. Mayke de Jong 
spricht vom „pollutio-gesteuerten 
Moralsystem“ als einer sozial- und 
religionsgeschichtlichen Grundge-
gebenheit des Mittelalters33. Es ist 
zu fragen, wie dieser auch für das 
Verbot des sexuellen Umgangs mit 
Kindern bedeutsame Umschwung zu 
erklären ist.

Die im Neuen Testament unter 
Anknüpfung an philosophische 
und prophetische Traditionen über-
wundene Leitvorstellung von der 
kultisch-äußerlichen Unreinheit – im 
Alten Testament findet diese sich 
vornehmlich im Heiligkeitsgesetz 
(Lev (Levitikus) 18) – gelangte unter 
den veränderten zivilisationsge-
schichtlichen Bedingungen im Impe-
rium Romanum seit dem 5. Jahrhun-
dert nach Christus zu neuerlichem 
Einfluss; denn im Unterschied zur 
elaborierten Tradition der ethischen 
Reinheit war den in das römische 
Westreich hineindrängenden illite-
raten Völkerschaften das kultische 
Reinheitsideal aus ihren eigenen 
Traditionen vertraut34. Erstaunli-
cherweise vermochte der seit früh-
mittelalterlicher Zeit somit neuerlich 
wirksam gewordene Primat der 
kultischen Reinheit den Schutz der 

Kinder vor sexuellen Übergriffen 
ebenso wirkungsvoll zu sichern wie 
das noch in der Alten Kirche maß-
gebliche Bemühen um die innere 
Reinheit des Herzens: Wer sexuell 
mit Kindern verkehrte, versündigte 
sich aufgrund des Blut- und Sper-
mienkontakts, indem er sich selbst 
ebenso polluierte wie seinen Sexu-
alpartner35! Der Mediävist Heinz 
Wilhelm Schwarz hat eine Typologie 
der einschlägigen Vorschriften zum 
Schutz der Kinder vor sexuellen 
Übergriffen Erwachsener anhand des 
kirchlichen und weltlichen Rechts im 
Frühmittelalter erstellt, deren inhalt-
liche Auswertung er mit folgenden 
Worten resümiert: „Quantität und 
Qualität der einschlägigen Rechts-
normen kirchlicher wie weltlicher 
Autoritäten sprechen für ein reges 
Interesse der frühmittelalterlichen 
Gesellschaft an der Bewahrung des 
Kindes vor den genannten Delik-
ten.“36 Unter diesem Horizont hebt 
er an anderer Stelle die im Vergleich 
zum weltlichen Recht sogar beson-
dere Prägekraft des kirchlichen Ein-
flusses auf diese Schutzvorschriften 
zugunsten der Kinder ausdrücklich 
hervor37. Über die Rechtsvorschrif-
ten hinaus lässt sich mit Blick auf 
den Kinderschutz auch auf die mit-
telalterlichen Ordensregeln verwei-
sen, denen die Bewahrung der Klos-
terkinder vor sexuellen Übergriffen 
auf Grund der damit verbundenen 
kultischen Verunreinigung geradezu 
ein Kernanliegen ist38. Immerhin 
war es seit altkirchlicher Zeit üblich, 
bereits Kinder in die Klöster aufzu-
nehmen – ein Unterfangen, das sich 
bis über das Hochmittelalter hinaus 
durchhalten sollte.

Der Schutz der Kinder vor sexuel-
len Übergriffen zwischen Mittelal-
ter und Neuzeit

Die altkirchliche und die
(früh-)mittelalterliche Ethik lieferten 
die beiden Begründungen, aufgrund 
derer der sexuelle Übergriff auf 
Kinder für Christen stets ausge-
schlossen blieb: einerseits die allein 
innerehelich erlaubte Ausübung 

der Sexualität um der Prokreation 
willen sowie die maßgeblich von 
Jesus vertretene Vorbildhaftigkeit, ja 
Heiligkeit der Kinder; andererseits 
das Bluttabu, das jedwede Sexualität 
inklusive des sexuellen Übergriffs 
auf Kinder um der Erhaltung der 
kultischen Reinheit willen ablehnt 
und sich bis in unsere heutige Rede 
von der Blutschande – als alternati-
ver Ausdruck für inzestuöse Sexua-
lität – erhalten hat. Ja, beide Begrün-
dungsstränge durchziehen die kirch-
liche und die weltliche Gesetzgebung 
bis heute. So mag es zwar zutreffen, 
dass seit dem 18. Jahrhundert die 
Strafbarkeit von außerehelichem 
Umgang zurückgenommen wurde39. 
Zeitgleich aber gelangten Kinder als 
Menschenwesen in den Blick, die 
nicht länger als kleine Erwachsene 
angesehen wurden, sondern die man 
stattdessen auf einer Daseinsstufe 
eigenen Rechtes sah; aus diesem 
Grunde billigte man ihnen eine 
besondere Schutzbedürftigkeit 
– auch vor sexuellen Übergriffen – 
zu40. Dieser seit dem 18. Jahrhundert 
als ‚eigenartig‘ veranschlagte Status 
des Kindes hatte sich bereits in Aus-
legungen von Jesu Kinderbegegnung 
aus dem 15. Jahrhundert angebahnt, 
gelangte allerdings erst mit Hilfe 
der Aufklärer zu gesellschaftsprä-
gender Breitenwirkung – bis hin zur 
´Vergöttlichung´ des Kindes in der 
Romantik. Selbst wenn der außere-
heliche Sexualverkehr als Ausdruck 
menschlicher Selbstbestimmung also 
seit dem 18. Jahrhundert zunehmend 
den Makel der ´Sünde gegen Gott´ 
verloren haben sollte, blieb es doch 
bei der strengen Verurteilung von 
Inzestdelikten und anderweitigen 
sexuellen Übergriffen von Erwach-
senen auf Kinder. Im 19. Jahrhundert 
nahm sich besonders die Frauen-
bewegung des Kinderschutzes an. 
So formulierte man „neue Straftat-
bestände, welche die Unzucht mit 
Kindern und Jugendlichen unter 
Missbrauch von Abhängigkeits- oder 
Erziehungsverhältnissen mit eigen-
ständigen Strafmaßnahmen bei den 
im Bereich der Sittlichkeitsverbre-
chen üblich gewordenen Zuchthaus-, 

Gefängnis- oder Arbeitshausstrafen 
sowie dem Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte bedrohen.“41 Indem 
die Erziehung im 18. und 19. Jahr-
hundert zu einer heiligen Tätig-
keit gegenüber den nunmehr als 
‚heilig‘ und ‚paradiesisch-göttlich‘ 
angesehenen Kindern aufgewertet 
wurde42, gelangte auch der Kinder- 
und Jugendschutzgedanke mehr 
denn je in das Problembewusstsein 
der Öffentlichkeit43. Selbst wenn 
die staatliche Gesetzgebung heute 
von der Prämisse abgerückt ist, den 
Menschen entsprechend kirchlicher 
Sittenlehre vor die Alternative ‚Ehe 
oder Enthaltsamkeit‘ zu stellen, 
stimmen die staatliche und die kirch-
liche Gesetzgebung in der Ahndung 
inner- oder außerfamiliärer sexueller 
Übergriffe von Erwachsenen auf 
Kinder weiterhin überein. So hallt 
das ursprünglich genuin christliche 
Anliegen des Kinderschutzes aktu-
ell nicht allein im kirchlichen44 und 
nationalstaatlichen Recht45 wider, 
sondern überdies in Rechtssetzungen 
mit weltweiter Gültigkeit.

Ausblick

Die Gewährleistung des 
ursprünglich christlich initiierten 
Kinderschutzes bildet das Haupt-
anliegen der UN-Kinderrechtskon-
vention. Diese weltweit bedeutsame 
Vereinbarung aus dem Jahre 1989 
schreibt in §34 auch den Schutz der 
Kinder vor sexuellen Übergriffen 
durch Erwachsene fest:

„Die Vertragsstaaten verpflich-
ten sich, das Kind vor allen Formen 
sexueller Ausbeutung und sexuellen 
Mißbrauchs zu schützen. Zu diesem 
Zweck treffen die Vertragsstaa-
ten insbesondere alle geeigneten 
innerstaatlichen, zweiseitigen und 
mehrseitigen Maßnahmen, um zu 
verhindern, daß Kinder a) zur Betei-
ligung an rechtswidrigen sexuellen 
Handlungen verleitet oder gezwun-
gen werden; b) für die Prostitution 
oder andere rechtswidrige Praktiken 
ausgebeutet werden; c) für pornogra-
phische Darbietungen und Darstel-
lungen ausgebeutet werden.”46

Drastischer noch formuliert 
Reinhardt Jung, wenn er den vorge-
stellten Artikel „in die Sprache der 
Menschen übersetzt, für die diese 
Konvention gedacht ist“:

„Die Regierungen verpflich-
ten sich, Kinder vor allen Formen 
des sexuellen Mißbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung zu schützen. 
Mit Gesetzen und allen Mitteln soll 
verhindert werden, daß erwachsene 
Menschen aus der Zärtlichkeit und 
Verschmustheit von Kindern ein 
ekliges Geschäft machen. Kinder 
dürfen nicht gezwungen werden, mit 
einem Erwachsenen zu schmusen. 
Kinder dürfen nicht an erwachsene 
Ekeltypen vermietet werden, damit 
sie mit ihnen schmusen. Kinder 
dürfen nicht in Pornoheften oder 
Pornofilmen gezeigt werden. Kinder 
haben ein Recht auf die Unverletz-
barkeit eines Schamgefühls.“47

Kommen wir zum Schluss: Die 
jüngst der Öffentlichkeit bekannt 
gewordenen sexuellen Übergriffe 
von römisch-katholischen Priestern 
auf Kinder in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika drohen – wie auch 
alle entsprechenden Delikte durch 
Laien – die genuin christliche Tradi-
tion des Kinderschutzes aufzuwei-
chen. Um diesem Erosionsprozess 
Einhalt zu gebieten, fordern die 
genannten Vorgänge einerseits die 
kirchlich Verantwortlichen heraus, 
die Vorfälle mit dem von Johannes 
Paul II. praktizierten und emp-
fohlenen Nachdruck aufzuklären. 
Zum anderen könnte sich für die 
amerikanischen Politiker die Frage 
stellen, ob die Vereinigten Staaten 
von Amerika die Kinderrechtskon-
vention nicht doch möglichst schnell 
unterzeichnen sollten, nachdem 
diesen Schritt mittlerweile alle Staa-
ten mit Ausnahme der USA und 
Somalia vollzogen haben. Sowohl für 
die römisch-katholische Kirche als 
auch für die USA als einer ursprüng-
lich dem christlichen Friedensgott 
zugeneigten Neuen Welt geht es um 
den Erhalt eines Höchstmaßes an 
Glaubwürdigkeit in ihrem Eintreten 
für die Menschenrechte, ja um eine 
möglichst klare und vernehmliche 

Stimme zugunsten schutzbedürftiger 
Kinder!

Summary

As never before, the Roman Catho-
lic Church hit the headlines during 
the last months, for it became known 
that some priests had sexually as-
saulted children entrusted to their 
pastoral care.
The social agreement about the fact 
that it is definitely not allowed to use 
any sexual violence against children 
is rooted in the beginnings of Chris-
tianity. In this respect, the Church 
may lose even more credibility, if 
Christians or even churchmen disre-
gard a long tradition which should 
not be forgotten. The article describ-
es this tradition in broad outline.
In the first place, the author asks, 
what the overall opinion of sexual 
intercourse with children was like 
in ancient Greece and Rome. The 
modern historical talk about the 
practice of a man having sexual rela-
tions with a boy, called paedophilia, 
is at the risk of re-projecting plausi-
bilities from the contemporary point 
of view into history.
It is against this pagan and antique 
background that it can be made 
plausible in a second step, how 
deeply the Christian prohibition 
of child sex abuse influenced the 
history and progress of civilization. 
Several reasons can be named for 
that:
The Christian ideal of the renun-
ciation of the passions of sexuality 
took up, among other things, the 
philosophical principles of the Greek 
Stoic school. While this philosophi-
cal school of thought had tolerated 
paedophilia in its infancy, the Chris-
tians, right from the very beginning, 
only allowed the practice of sexual-
ity within marriage and merely for 
the sake of reproduction.
The all-decisive reason for the Chris-
tian disapproval of sexual inter-
course with children has its roots in 
the main commandment of the love 
of God and of brotherly love.
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The reason why the Christians have 
a high regard for children lies in 
the fact that Jesus presents the little 
children to adults as the perfect 
model of the special status of being 
chosen as God’s beloved children 
(Mt 18,3 par.). By doing this, he in a 
way raises them to a ‘holy status’.
The author describes the Chris-
tian refusal of sexual contacts with 
children in the Middle Ages up to 
the modern age (“United Nations 
children’s rights convention”).
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